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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 17. Oktober 2012 

 

B E S C H L Ü S S E 

 
 
1. Reglement über die Spezialfinanzierung "Sekundarstufe I"; Änderung 

 Die Änderungen des Reglements über die Spezialfinanzierung "Sekundarstufe I"vom 13. 
Oktober 2004 (SSGZ 432.3) werden genehmigt. 

 
 
2. Politikplan 2013 bis 2017 
 
 Der Politikplan 2013 bis 2017 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Voranschlag 2013; Genehmigung 
 
 A) in eigener Kompetenz: 
 
 1. Der Nachkredit von Fr. 350'000.00 zu Lasten der Laufenden Rechnung 2012 (Kon-

to 587.351.99, Rückstellung Lastenausgleich Sozialhilfe) für die Rückstellungen in Zu-
sammenhang mit der Kantonalisierung des Kindes- und Erwachsenenschutzes wird 
genehmigt. 

 
 2. Der Botschaftsentwurf wird genehmigt. 
 
 B) Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums 
 
 Die Produktedefinitionen für den NPM-Bereich Sekundarstufe 1 (HRM-Kontogruppe 

2012) für das Jahr 2013 einschliesslich des damit verbundenen Nettoaufwandes für 
das Jahr 2013 von Fr. 325'420.00 werden, unter Vorbehalt der Zustimmung der 
Stimmberechtigten zum Voranschlag 2013, genehmigt. 

 
 C) zu Handen der Stimmberechtigten: 
 
 1. Der Voranschlag für das Jahr 2013 wird genehmigt. 
  
 2. Für das Jahr 2013 werden die Steueranlagen wie folgt festgesetzt: 
 a Ordentliche Steueranlage: das 1.40fache der gesetzlichen Einheitsansätze; 
 b Liegenschaftssteuern: 1,0 ‰ des amtlichen Wertes. 
 
 
 
 
4. Evaluationsbericht zum Projekt Schulsozialarbeit; Kenntnisnahme 
 
 1. Der Evaluationsbericht zum Projekt Schulsozialarbeit wird zur Kenntnis genommen. 
  
 2. Die Mitglieder des Grossen Gemeinderats werden ersucht, Fragen, Anregungen oder 

weiteren Klärungsbedarf zum Evaluationsbericht schriftlich bis am 10. Dezember 2012 
dem Departement Bildung zukommen zu lassen. 
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5. Motion Peter Kofel und Mitunterzeichnende betreffend Solarkataster auch für 

Zollikofen; Erheblicherklärung 
 
 Die Motion Peter Kofel und Mitunterzeichnende wird erheblich erklärt. 
 
 
6. Postulat Anne-Lise Greber-Borel und Mitunterzeichnende betreffend "Kampf 

dem Littering – lokal und regional!"; Erheblicherklärung 
 
 Das Postulat Anne-Lise Greber Borel und Mitunterzeichnende wird in Teilen zur Abstim-

mung gebracht. 
 
 Zu 1: Durchführung von Sensibilisierungsaktionen 
 
 Dieser Punkt des Postulats wird nicht erheblich erklärt. 
 
 Zu 2: Unterstützung von Freiwilligen 
 
 Dieser Punkt des Postulats wird nicht erheblich erklärt. 
 
 Zu 3: Unterstützung von Freiwilligen 
 
 Dieser Punkt des Postulats wird nicht erheblich erklärt. 
 
 Zu 4: Bereitstellen von grösseren geeigneten Abfallbehältern 
 
 Dieser Punkt des Postulats wird erheblich erklärt. 
 
 
7. Interpellation Marceline Stettler und Mitunterzeichnende betreffend "Wei-

ternutzung Betagtenheim Zollikofen"; Antwort 
 
 Die Antwort des Gemeinderates liegt vor, die Interpellation ist erledigt. 
 
 
8. Parlamentarische Eingänge 
 
8.1 Interpellation Hans-Jörg Rhyn betreffend "Zukunft Altersversorgung Zollikofen: 

Fragen zum aktuellen Planungsstand beim Bau des neuen Alterszentrums." 
  
 
8.2 Einfache Anfrage Toni Oesch betreffend Parkstrasse 
 
 
 
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Geschäften finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/ggrmain/politbusiness/ 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

 Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Ver-
öffentlichung Beschwerde beim Regierungsstatthalter geführt werden. 

 

http://www.zollikofen.ch/de/politik/ggrmain/politbusiness/
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Fakultatives Referendum 

 

 Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegen die unter Ziffer 1 
und 3B aufgeführten Beschlüsse dem fakultativen Referendum. 
 

 Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind solche Beschlüsse der Gemeindeabstim-
mung zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimmberechtigten schriftlich ver-
langt wird. 
 

 Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im 
Amtsanzeiger bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag 
des Gemeinderates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Ge-
meinderates zu diesem Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und 
mit 03. Dezember 2012 bei der Gemeindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zolliko-
fen, öffentlich auf (Büro 205, 2. Stock). 
 

 
Für Fragen oder bei Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden 
Sie sich bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
Zollikofen, Donnerstag. 18. Oktober 2012 

 
 GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


